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VERORDNUNG 
 
Aus Anlass der Veranstaltung der Freiwillige Feuerwehr Altirdning auf Grundstück Nr. 761/3, 
EZ: 388 der KG 67302 Altirdning [Altirdningerstraße] im Bereich des Rüsthauses Altirdning, 
8952 Irdning-Donnersbachtal, Altirdning Altirdningerstraße 41 im Ortsteil Altirdning werden 
folgende Verkehrsmaßnahmen im Zeitraum von 26.10.2024, 10:00 Uhr bis zum voraussichtlichen 
Ende am 26.10.2024, 17:00 Uhr angeordnet: 
 

- Im Bereich der oben angeführten Straße ist im vorstehend angeführten Zeitraum das teilweise 
Fahren in beide Richtungen verboten bzw. nur eingeschränkt möglich. 

- Eine örtliche Umleitung über die Heiligbrunnstraße auf den Grundstücken Nr.: 765 und 766/2, 
EZ: 388 der KG 67302 Altirdning ist einzurichten und entsprechend zu kennzeichnen. 

 

Diese Verordnung tritt gemäß § 44 StVO mit dem Anbringen der erforderlichen 
Straßenverkehrszeichen in Kraft. 
 
 
Rechtsgrundlagen: 
§ 43, Abs. 1b(1) in Verbindung mit § 94d, Abs. 16 der Straßenverkehrsordnung (StVO) 1960 i.d.g.F. 
 
 

Der Bürgermeister: 
 
 

Herbert Gugganig eh. 
 
 
 

 
 
 angeschlagen am: 16.10.2024 

abgenommen am: 28.10.2024 


